
STADT KALKAR 

6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 073 

– Auf dem Behrnen – 

(Textliche Festsetzungen/Entwurf) 

 
 
Allgemein 
 

Die zeichnerischen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 073 – Auf dem Behrnen – 

werden im Überlappungsbereich durch die Festsetzungen dieser 6. Änderung vollständig ersetzt. Die 

textlichen Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes Nr. 073 – Auf dem Behrnen – inkl. aller 

bisherigen Änderungen sind weiterhin unverändert zu beachten und gelten auch für die 6. Änderung, 

sowie sie durch die Festsetzungen dieser 6. Änderung nicht ersetzt oder verändert werden. Damit soll 

das städtebauliche Konzept des Ursprungsplans weiterhin gesichert und die bereits entwickelte 

Bebauung städtebaulich geordnet an die noch zu errichtende Bebauung angepasst werden. 

Die nachfolgenden Festsetzungen sind textliche Festsetzungen der 6. Änderung, die die bisherigen 

textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 073 – Auf dem Behrnen – für den 

Änderungsbereich ersetzen. Außerhalb des Änderungsbereiches bleiben die textlichen Festsetzungen 

unverändert. 
 

 
 

1.5   Versickerung von Niederschlagswasser  
 
Mit dem Niederschlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut, befestigt oder mit dem 
Schmutzwasser an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, ist im Änderungsbereich wie 
folgt zu verfahren: 
 
Dezentrale Versickerung  
 
M1 Dezentrale Versickerungsmulden  
Auf allen Baugrundstücken südlich der Planstraßen C und D, die Anschluss an Flächen für die 
Versickerung von Niederschlagswasser haben (gelb schraffierte Bereiche des Allgemeinen 
Wohngebiets), ist das unbelastete Niederschlagswasser in Versickerungsmulden einzuleiten. Die 
Mulden sind mit Staunässe ertragenden Stauden und/oder Raseneinsaat zu bepflanzen.  
 
Hinweis: Empfohlene Arten von Staunässe ertragenden Stauden sind der Pflanzenliste 6 zu 
entnehmen.  
 
  
M2 Mulden- oder Rigolenversickerung  
Auf allen Baugrundstücken südlich der Planstraßen C und D, die keinen Anschluss an Flächen für die 
Versickerung von Niederschlagswasser haben, ist das unbelastete Niederschlagswasser über Mulden 
und Rigolen zu versickern. 
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Hinweis: Die Maßgaben der ATV a 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 
Versickerung von nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser“, insbesondere die 
Zusammenhänge zwischen Versickerungsmethode und Grundwasserflurabstand, sind zu beachten.  
 
Belastetes Niederschlagswasser ist in den Schmutzkanal des öffentlichen Kanalsystems einzuleiten.  
 
Die durchgestrichenen Festsetzungen werden für den Änderungsbereich durch folgende 
Festsetzungen ersetzt: 
 
 
Versickerungsbereich 1 (VB1)  
Auf allen Baugrundstücken im Versickerungsbereich 1, ist das unbelastete Niederschlagswasser über 
Mulden oder Rigolen zu versickern. 
 
Hinweis: Die Maßgaben der ATV a 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 
Versickerung von nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser“, insbesondere die 
Zusammenhänge zwischen Versickerungsmethode und Grundwasserflurabstand, sind zu beachten.  
 
Belastetes Niederschlagswasser ist in den Schmutzkanal des öffentlichen Kanalsystems einzuleiten. 
 
 
Versickerungsbereich 2 (VB2)  
Auf allen Baugrundstücken im Versickerungsbereich 2, ist das unbelastete Niederschlagswasser über 
Mulden zu versickern. Das unbelastete Niederschlagswasser kann auch über Rigolen versickert 
werden, wenn sichergestellt wird, dass eine dauerhafte Versickerung über diese Versickerungsform 
möglich ist. 
 
Hinweis: Die Maßgaben der ATV a 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 
Versickerung von nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser“, insbesondere die 
Zusammenhänge zwischen Versickerungsmethode und Grundwasserflurabstand, sind zu beachten.  
 
Belastetes Niederschlagswasser ist in den Schmutzkanal des öffentlichen Kanalsystems einzuleiten. 
 




